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RS OGH 1977/9/27 4Ob543/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.09.1977

Norm

JN §88 Abs1 A

Rechtssatz

Der Vorbehaltsverkäufer kann seine Klage auf Herausgabe des Kaufgegenstandes auf den Gerichtsstand des

Erfüllungsortes stützen, da die Rücknahme des Kaufgegenstandes durch den Vorbehaltsverkäufer wegen Verzuges des

Käufers beim Fahrniskauf den Rücktritt des Verkäufers vom Vertrag bedeutet.
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